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Handbuch des Rettungswescns Hilfeleistung u. Haftung des Rettungsdien als B 7.2

Aufgabcn des
Rctrungldicrstes

Aufgebenbcrcich

Rechtslage bei selbständigen medizinischen Behandlungen durch das
...,-:,. Rettungdienstpersonal

I
: . . .Y-g-B Obeaegierungsrat Dr. Günter E. Hirsch, Bayerisches Sraarsministcrium für Justiz

Aufgrund ihrer speziellen Ausbildung und Berufserfahrung sind die Rettungssanitäter
in der.Lage, b-estimmtc medizinische Maßnahmen als indiziert zu crkennen oid s."hgc-
recht durchzuführen. Da die Ausübung der Heilkunde jedoch nach dem Heilpraktikerle-
setz allein den Arzten vorbehalten ist, stellt sich die Frage, ob dic Rcttungsianitateräl
das, was sie können, auch därfen" ob sic elso ärztliche MlSnahmcr\ die sie-beherrschen,
auch durchführen dürfcn. Zur Klärung dieser Frage ist es erforderlich, auf die Anforde-
rungen einzugehen, die von Rechts wcgen :rn das Rettungsdienstpersonal bei der Erst-
versorgung von N o tfallparienten gcsrellt werden

1. Allgemeine Hilfeleistungspflicht

Eine Rechtsvorschrift, die konkret regelt, welche Notfallmaßnahmcn Rectungssaniräter
ergreifcn dürfen oder müsserq- gibt es nicht. Auch der Enrwurf eines Rettungssanitäterge-
sclzcs aus dem Jahre 1973, der aus verschiedenen Gründcn nicht weiter r. ifolg, *rrä.,
enthielt keine entsprechende Regelung.

Das Bayer. Gesetz über den Rettungsdiensc aus dem Ja.hre 1974legr lcdiglich dieAufga-
ben-de-s Rettungsdienstes fest und llißr ausdnicklich Üesrehendc Hilhpflichten unberührr.
Aufgabe des Retrungsdiensres isr es nach J 1 dieses Geserzes, ,,d.r 'L.b.n von Notfall-.
patienten soweit an Ort und Stclle möglich zu e_rhalren, sie rr-spo.tfähig zu machen-
und sie unter,sachgcrechter Betreuung.ir ein fur die weitere Vcrso.gung geeigneres Kran-
kenhaus zu be{ördern" sowie .Kranken, Verlcurcn oder Hilf:bJdat-f'.-ig.n-, Cie keine
Notfdlpatienten sind, Erstc Hilfc zu lcisten und sie unrer sachgerechrer Betreuung zu be.
fördcrn". Damit ist zuglcich der Aufgabenbereich der im R.:;;d;.rst tärigei Arzre
und Saniräter umschrieberu

Einc Befugnis oder rechtlichc-verpflichrung, besrirnmre Rettungsmaßnahmen zu ergrci-
fen oder zu untcrl'*en, enthält das ncnur[dicnstgeserz;"Jo"i ii.r.t. Insoweit ist auf
416 "llScmeine vorschrift dcs f 330 c &s stiafger"tÄu"h.l zuroilrugreifcn- Nach diescr
Vorschrift wird mit Freiheitssrrafe bis zu eincri Jahr oder mir Geldsirafe b.rrr"f,, ,,*..bei.Unglticksfällen odcr gemeiner Gefahr oder Not nichr Hilfe leistet, obwohl dies erfor-
derlich und ihm den Umständen nach zuzumuren, insbcsondere ohne crhebliche eigene
Gefahr und ohne Verlerzung andcrer wichriger pfliclten möglich isr...
Diese Strafrorschrift 

fP{ziqrt-e.1ne allgemeine, fiir jedcn Staatsbürger gettende pflichr
zur Hjlfeleistung bci unglücksfillcn. lnhalt, umfani und Grcnzenodi.r., pflicht sind
zwar irn Gesetz nicht näher besrimmt. Die RechaprJchung und Rcchtslehre hat die all-
gemcine Hilfeleistungspflicht jcdoch wcitgehend in f..r" G".bote und Verbore ",rfg.lori.

2. Hilfeteisrungspflicht aus Garanrensteltung

Bevor auf die Pfl ichten e.inzugehen ist, dic für Rcrtungssanitäter aus J 330 c SIGB folgen,

::rl::,11._o,i8r.:',rng 
der aligemeinen Hilfeleistungrini.t, uon d.r rog. Garantenpflicht

autzuzeigen. Hat jemand aufgrund besonderer persönücher oder beruolche. B.zi.h'ungen
zum Patienten, also erwa als Angehöriger oder bth.r,delnder Arzt, die spezielle pflichq"fur
dessen wohlergehen rtr so.g.r,, so sieht es der alciven H"rb"i'fi:h*ig d., s.hä;igung
gleich, wenn er cine gebotene und ihm mögliche Hilfeleistung unr.rlag,.
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qualiFrzicrtc
Hilfclaisrungg
pflicht

Art dcr
Hilfsnaßn:hme

formale
Untcrschcidung

Um dies an einem Beispicl zu verdeutlichen:

Leistet ein unberciligter Passant einem Vcrunglückten kcine Erstc Hilfe, so ist er aus-

,.hU"nti"tt ,""g.n uni.rlassener Hilfeleistung n".h f 330 c SIGB strafbar, auch wenn der

V"-ngltt.kt. infotg. der Untätigkcit stirbt--U.nterläßt dagegen ein Angehöriger die gebo-

,.r," liilf"l"irtung 
-und 

vcrschuläet dadurch den Tod des Verunglücktcn, so ist cr unter

Umständen *"gä f"hrlassiger Tönrng oder gar vorvjtzlichcn Totschlags srafbar. Sein

Unterlassen wirä nech I fiStCg wegen derb.rantenstcllung, dic er dcm Opfgr geg91-

ilbcr innehat, dem aktivcn Tun, a'bo äer akriven Venrrsachung des Todes gleichgestellt.

Der Rcttungssanirärer steht zum Notfallpatientcn wohl nicht in Garantcnbeziehung, ob-

wohl dies zi"cifclhaft scin könnte und glwissc Parallelen zum Bercitschaftsarzt' dcr Ga'

ran! isr, bestehcn. Unscrer Auffassung nach folgt die Hilfeleistungspflicht des Rettungr

dienstpersonals, abgeschen von dienirrechdichcn -Verpflichrungeq .allein 
aus $ 330 c

StGB. Erwas *d.ri gilt jcdoch nach übernahme der Eiswersorgung bis zur Einlieferung

in ein Krankenhaus.

3. Pflicht zur qudilzicrtcn Hilfcleistung

wenn auch die Hilfcleistungspflicht nach f 330 c StGB jcdermann trifft' so liönncn doch

gerade in Norfällen h:ufig n* Pcrsonen wirksamc Hilfe leisten, die medizinische Kennt-

iirrc urrd Fähigkcitcn b"ritr.n und in Erster Hilfe ausgebildet sind. Sie trifft daher eine

qualifiz ier t e H ilfehistungsp flich t.

3,1 in räumlichet Hittsicht

Die gesteigene Hilfeleisrungspflicht-bcsteht zum einen in räumlicher "r"r*fr,. Während

fiii d-en --.dirirti".h"t Laic;-dic Pflichr zur Hilfcleisrung nur besteht, wcnn er sich am

Unfallort au(hilt, ist der Arzt oder Rcnungssanitäter grundsätzlich verpflichtet, sich zum

Unfdlort zu begebcn- Dies har auch der Bundesgerichtsho(.unsc-r h-öchstes Gericht in

Strefsachcn, feslgesrellt. Er führte aus: ,,Erfordcrt ein Ungläcksfall offensichtlich beson'

dere Sachkundc 
-des 

Helfers oder besondere Hilfsrnittel, die dcn an sich hilfspflichtigen

Auqenzcugen fehlcn, so lcenn auch eine weitcr entfcrntc Person, dic diese bcsondere Sach'

k,rrid. odlt diesc Hilfsrnittel hat und sic vor dcm Eintreffen andcrer Hilfc wirks:'m cin-

setzen könnrc, hifspflichtig scin, obwohl sic cs bei räumlicher Betrachtung nicht wärc"

(BGHSI 2,296) .

3.2 im Hinblick auf die Art der Hilfsnasnnhme

Die qualifiziertc Hilfeleisrungspflicht dcs Retrungdicnstpersonals bestcht nicht nur bei

d., Fr"gc, ob im konkreten Fall Erste Hilfe zu leistcn ist, sondcrn insbcsonderc auch bei

der FrJgc, uie sie zu leistcn ist, also wclche Art von Hilfsmaßnahme zu erbringcn ist.

Es genügr nicht, wcnn der zur Hilfeleütung Verpflichtete irgendcine Hilfsmaßnahme er-

gr.iio. D.t Hclfer mu8 vielmchr, wie dic Rcchtsprechun-g.wicderholt festgestellt hat, die

,-,besrmOglichc Hilfc (BGHST 21, 5O) leisten, er muß auf die,,wirksemste Weise" (BGHSt

i+, Zf:) helfcn. Verftigt der Heifer übcr besondere Kcnntnissc und Fähigkeiten in dc:

Ersten Fiilf., ro ist cs ihm nicht crwa freigestellt, ob er von ihnen Gebrauch machen will.

Er ist vielmehr verpflichret, scine Sachkunde voll cinzusetzen und qualifiziertc Hilfsmaß-

nahmen zu ergreifcn.

Damir ist ein für das Rettungsdicnstpersonal zencraler Punkt angcsprochcn. Die formale
Unrerscheidung zwischen .Jitinit.it.n Maßnahmen, die grunds:tzlich den Arzten tor-

behalten sind, 
-und 

"llgemeinen HilfsmaBnahmen ist im Notfall ohne rechtliche Bedeurung.

(
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Es kommt nicht darauf an, ob eine besdmmtc Maßnahme als Maßnahme der Heilkunst
in dic.ärzdiche Kompetenz fällt, wie dies fttr dic Stellung der Diagnose und die Anord-
nung der Therapie grundsätzlich der Fall ist, sondern ill.1n dar"u{ ob diese Maßnahme
im konkreten Fall crforderlich ist, ob sie dcr Helfer beherrscht und in der konkreten
Siruadon mit den ihm zur Verfugung stehenden Hilfsmitteln durchftihren kann. Die Not-
fallkompetenz des nichtärztlichcn Rettungsdienstpcrsonals isr also nicht durch for-"t.
Kr.itericn begrenzt, sondern nur durch dic objcktivc Erforderlichkeit der Maßnahm., ihr"
subjckrivc Behcrrschbartceir und durch die Gciebcnhcitcn am unfallort.

Diese Grenzen, dic auch von wcscntlichcr Bcdcunrng ftr die Fragc nach der zivil- und
strafrechdichen Haftung bei.cincr Schädigung des Nätfallparient.i durch die Hiffr..n-
nahme sind, sollen im folgendcn näher erliutcrt *erden,

Zuerst zur Erforderlichkeit der MaSnahme:
Die Aufgabc dcr Rett-u-ngpsanifäter ist es, den Nodallparicnten sölange am Lcben zu er-
halten und cine Verschlcchtcrung seines Zustandes nach Möglichkeir iu verhindern, bis er
ärztlich versorgt werden kann. Sic haben in erster Linie üÜerbrtickcndc Maßnahmen zu
treffcn. Eincn typisch ärztlichen.Eingriff darf - und muß - ein hierzu bcf:ihftrer Re+
tungssanitätcr nur insoweit vornehmen, els er zur alcuten Lebensretrung od., ,,ri Stabili-
sicrung des Zustandes dcs Notfallparienten hic et nunc unumgänglich isr, wenn also nicht
Sewrrtet wcrdcn kann, bis cin Arzt zur Stcllc ist. Der Retntn|."iitirer muß sich also auf
die. in der augenblicklichen-situarion unumgängliche uiniättherapre beschräntcen. Im
Re.hmen dieser unumgänglichcn.Minimaltherapie drrf und muß er cypüch ärztliche Maß-
nahmen, wie bcispielnrtcisc tnjekrionen, Infusioncn oder Inrubadone'n durchführcn oder
sogar u.U. MediJ<amente verabreichcn - voöchaltlich der gleich noch näher zü erörtern-
dcn Qualifikah'on des Helfers ftir dcrarrigc Maßnehmcn-

Gibt es zur Erreichung dessclben Zwccks zwei M*hoder\ von dcnen dic einc ihrer Natur
nach Ausübu1g dcr Heilkunde und die andere gins 'llgemeinc Erste*lilfcr\laßnahme ist,
so hat der Helfer, dcr beide Methoden bcherrschq dic triegnahme zu ergreifcn, ai. i- L*-
kretcn Fall cffektiver und risikoärmer isc Dies kann durchaus dic mäizinischc Magnah-
me scin. Ich denkc hicrbei cBrra an dic inaavcnösc Infusion, dic bci der Schockbehand-
Iung weniger Gefahrcn birgr als die orale Flüssigkciazufuhr und an die Bearmr;; üb;.
cinen cndotrachealen Tubus, dic mehr Sicherhcit-gegen Aspirarion und Anoxic bieiet als
die M und-zu-Mund-Bcarmung.

Neben der Erforderlichkcit der Maßnahme isr ihre Behenschbar[eir durch dcn Rettungs-
sanitäter die zweite wesentliche Beschrinkung sciner Nocfallkomperenz. Lctzrl ich aus-
schlaggebend ftir dic Entscheid-ung dcs Retrungsanitätcrs, ob er eine besrimmtc, an sich
dem Arzt vorbehaltene Mrßnahmi trcffcn roül irt, ob er fähig ist, sie sachgerecht durch-
zufthren. Dies ist einc Frage dcr Ausbildung, der Anleirung 

"rJ'a.r 
beruflichcn Erfah-

rung. Gencrell kann gesagj werden, daß der Rltrungssanirit.-, d;. qudifi.kadon für solche
Maßrr:hmen hat, die ihm im zuge d,er Ausbirdung und in :rztlijer Anleirung gerehrtwuroen.

Im Intelesse des verunglüchten, aber anch im Interesse des Rettungssanitöters selbst er-
scheint es -geboten, dap er im zuge der Ausbildung oder durch ,pateir-arrtticlte AnleitunQ
oder Fortbild,ung. befdhig.t.w;Jl,2f Noyenligbiit bestim^t:eI,-i;;;;i;;; MA,;;ä:;:;i
zu erhennen und sie im Notfall selbsliindig diJchrrf;hren ui'6 i^ dies uin ko^p":-
tenter Seite bestätigt wird. Ein mit dieser-Aufgabe speziettbetran'ter Ant sollte dem ein-:euen Rettungssanitäter sagen, utelche Ma$nahmen er tuch seinen individ.uelhn Kennt-
:y:" :d. Föhigheiten zur Ebttuntarversorgung am unfarbrt setbstindig ergreifen darf,Dadurch könnte einer überscldtzung d,er-eiginen eualifikatton ir,r"i aä, i."r1u'ir:-

Erforderlichkcir
dcr Maßnahmc

unumgängliche
Minimaltherapie

Qualifrkation

Beherrschbarkeit

,,ärztliche Maß-
nahmen" nach

QuaJifikation
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snitäter und damit der Gefahr einer Scluidigung d9s Patienten durch unsachgemöpe

i"if"ti^"ßr-hmen eines t iirfU, obiehtiv nichi qialtfizierten Hilfeleistenden vorgebeugt

werden.

Daß Cine ärztlichc Maßnahme schließlich nur dann durchgeftihrt werden darf, wenn die

;;*;;dig"" Hilfsmittel zur Verftigung steheq bedarf keiner weiteren Begründung.

Als erstes Ergebnls uns€rer Untersuchung ,kann somit festgestellt werden, daß der Ret-

i,rno*r"ni,a,.i am Unf.llorr all die Maßn-ahmen treffen darf und muß, die zur Hilfelei-

;;;;?.;i;;i.rüJ ,ind und die,er persönlich beherrscht. Hicrbei *i'd es sich in der Re-

;;i-;il;l;i. M.sn"h.rn h"r,delnl die er im Zuge sciner Ausbildung und seiner Berufs-

tärigkeit gelernt hat.

Ob diese Maßnahmen im Normalfall den Arzten vorbehalten sind, ist ohne Bcdeutung'

Die Grenzziehung zwischcn dcr den Arzten vorbehdtcnen Ausübung der Heilkunst und

nichtäntlichen M'aßnahmcn gilt nichc fär die Hilfelcisrung im Notfall.

4. Arztlichc Anweisungen

Von diesen allgemcinen Grundsätzcn isr bei den weitqen Übcrlegpngen auszugchen, ob,

unter welchen Voraussetzungen und mit welcher Wirkung Arzte das Rettungsdienstper-

sonal im konkretcn Fall odei generell zur Durchfü]rrung von ärztlichen Maßnahmen an-

weiscn können-

Umfang und Vorausscrzungen einer D-elegation ärztlicher Aufgaben auf nichtärztlichc

Mirarbärer sind für den Blreich des algÄeinen KliniJcbetriebes in der Vergangenheit

ausftihrlich diskucien und auch von dcr Bundesirztekammer und der Kassenärztlichen

i"na.t".r.i"igung richrungsweisend behandelt worden- Ich erinnere nur en die Über-

tgrng"r,, ob ä.ti PflegepJrsonal die .Verabreichung 
von intravenöscn Injekrionen oder

n.i, "än intramuskuliren injekrionen übertragen werden darf'

Bci all diescn Überlegungen ging es um eine echte Delegadon lirztlicher Aufgaben'auf
pfl.g"p.rroncrr, .l.o i- äi. ü..t.ihong einer an s,ch nicht bestehenden Befugnrs, derar'

tige Maß nahmen durchzuführen-

Für den Bereich der Notfallmaßnahmen folgr jedoch, wic crörtert, aus f 330 c ScGB eine

eigenständige P{licht und demir auch Befugnis des Hclfcrs, alle erforderlichcn Hilfsmaß-

nJh-.n zu-ergreifen, die in sciner Machr srehen. In der Regel wüd der Rettungssanitätcr

.;.l".fr "- Un"frllon dem Nodallarzr tediglich assistieren, also nicht eigenveranrwortlich,

iond.rr, auf ärztlichc Anwcisung und Antitung hin rädg werden. Hicwon ging auch der

seinerzeirige Enrwurf eines'Rertungsanitätergeselzes aus. Wird_ der Rettungssanitäter

am Unfa[ärt auf konkrete Anweisun'g des Notfa[erztes drig, so ist cr eincrseits berech-

Jg,, .nd.r.rr.its aber auch dar:uf bclchankt, dic ihm übcrtragcnen Maßnahmen zu tref-

f"-n. ni., mag man, sowei! cs sich um die Übertragung von irztlichen Aufgabcn handclt,

von einer Delegarion sprechen.

Soweit es jcdoch ausnahmsweisc irforderlich ist, daß dcr Rcttungssanitäter selbständig

ärztliche lri.ßn"h1;r.n rifft, so ist er hierzu aus eigencm Recht befugt. Einer Delegacion

bedarf cs insoweit nichr. Der Rerrungssanitäter hac vielmehr, wic festgestellt, ein^e ori'

ginäre Notfallkompcrenz ftir alle erfoiderlichen Hilfsmaßnahmen, ftir die er qualifiziert

ist.

Die kontcrcte oder generellc Anweisung des Arztes an den Rettungssanitäter, erforderli-

chenfalls bestimmte ärztl iche MaßnahÄen, die cr beherrscht' zum Beispiel Injekrionen'

Infusionen oder Intubationen, selbsrä-ndrg vorzunehmen. ist also keine Delegation im üb-

notwendigc
Hilfsmittcl ftr

Maßnehmen

crstcs Ergebnis

Vctleihung ciner
an sich nicht
bestehcndcn
Bcfugnis

se lbständig

(

.-...i.-..1,il:.i
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lichen Sinne. Sie hat vielmehr folgende Bedeutung: Zum einen erftillt der Arzt damit
unter Umständen eine cigene ihn treffende Pflicht zu bestmöglicher Hilfcleistung. K";;
der Notarzt am Unfallort nicht die Versoqgung aller Verletzlen selbst übernehäen, so
muß er ftir eine ausreichende Erstversorgung aoi.l andere Personen, insbesondere drnch
die Rettlngssanitäter sorgen,- etwa durcf, die Anweisung, bestimmte Hilfsmaßnahmen in
:i[1:: 

u.,rTyoT,"ng durchzuftihren. Dieselbcn üb"äegungen lassen es angezeigt er-
scheincn, daß der Notatzt dic Renungssanitäter generell piosfcktiv darauf hiniveisf wel-
che Maßnahmen sie erforderlichenfalls selbstaniig "- unf"lion neffen können. öabei
wüd sich der Arzt auf solchc Maßnahmen beschiänken, von denen er annehmen k.nn,
daß sic die Rettungssanitäter aufgrund ihrer Ausbildrng ,rrrd berullichen Tädgkeit b.h"..-
schcn.

Außerdem konlcretisiert einc Anweisung des Arzres, im Notfall setbständig bestimmtc
diagnostische oder therapeurischc Maßnahmcn "u t..ifor,, dis :llgemcine pflicht und Be-
fugnis.des Rettungssanititcrs, das zur Hilfcleistung Erfoiderlich."ru run. Sie steclct/a&-
trsc& den Kreis der Maßnahmen ab, dic das Rcttunlsdienstpe-rsonal im ttotfall *nriiiarg
treffen kann. wenn auch derertige Anwe.isung..n dt: Hotfallkompelenz der n.ttffi
sanitäter weder lconsritutiv begründen noch beichränken, ,o Lo-mt ihnen also doch Ir-
hcblichc prelrische Bcdeurung zu.

ienstpersonals B 7.2

Anweisung dcs
. Arztes zu

bestimmten
ärzrlichcn

MaBnahmcn

Untcrhsscnc
Hilfelcbrung

G:rantcn-
bezichung

zum Opfct

fchlerhaftc
Hilfclcisnrru

untcrhssc
Hilfelcistung

fchlcrh:fte
Hilfclcisrung
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5. Hafnrngsfragcn

Lassen sic mich abschließend noch einige Sätze zur Haftung sagen.
Das Unterlassen dcr crforderlichen und zumutbaren Hilfeleisrung sowie eine fehlerhaftc
Hilfeleistung- können straf- und zivilrechdiche.Folgen haben, "Lä ,u einer gerichtlichen
Bestrafung führen und zur Zehlung von schadenrfrr",r, u.ü. .u.h schmcriensg.ld ".r-
p{l ichtcn.

Zuerst zur strurechdichcn Veraniwordichkeit:

Daß sich nach J 330 c stGB strelbar machr, wer bei eincm ungläcksfail &eine Hilfe bi-
sfef, obwohl ihm dias möglich und zumutbar war, 'wurde b.r.It, crörren. Einc Bestra-
!r1q wegen der durch das-unrärigbleiben verurs..h,.n rofuel .tro ir,ru.roJ.r:;ä
fehrlissiger Törung oder Körpeni.letzung, kommt d"g.g.i n,r, i, i.o..ht, wenn einc
Garoüenbez.iehung.zum opfer besrchr. wird der Verle-tzie durch eine f;iüii;;Hilf"bisyng, verlerzr odcr- gecöier, so kann fahrlässiqe 

-Körperverler.,r'g oä., Tö*;g i" ä.-
rrachr kommen. Fahrlässig handelt, wer die sorg:faft "uil., ..ht Enl, ,u der er nach den
Umständen und nach scinen persönlichen Fähigieiten und t<"nrrtnirr.n verpflichtet und
imstande ist. Die umstände des konktcten Felics, also insbesona...-Jl. Eilicdorftigkeir
und die äußeren Umständc eincr Nosnaßnahme werden bei dcr Bcurreilung d., r"h-rl i,
sigkeit in vollem Umfange berücksichcigr.

Nun zur zivilrechdichcn Hrftung auf schadenersatz und Schmcrzensgetd:
Eine zirrilrechtliche Hafrung ftir den durch cine unterhssenc Hilfehisnng eingerretenen
Schaden sieht das Gesctz nicht vor, es sci denn, es bcsrand cir,. g.ndlingrpti.rri-""i-
grund eincs bcsonderen Rechtsverhältnisses. Für den durch eine fehhrhafte Hilfehknno
venrrsachten sach- oder Personenschaden hafrer der Helfer als GeschiftsÄür.;;;;;;;i-
trag. lcdiglich dann, wenn er den Schaden vorsätzlich odcr grob r.iaaoig ,.*rr..ii.
Grob fahrl:ssig handelr nur derjenige, der die im Verkehr erfoäerlichc Sorgfalt in beson-
ders schwerem Maße verlerzr, wer, *i. di. Rechtsprechu.g ;;, ;; i lr d". b.".h,.r. .r..
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Nuacn dcr
Remrngr
chancen

im gegebenen Fall jedem vernünftigen Menschen einleuchten müßte, also einfachste, ganz
naheliegende überlegunge n nicht ange stellt hat.

Aus hafnngsrechtlicher Sicht besteht fiir den Rettungssanitäter also hein AnIaS zu d,efen-
sivem und passiuem Verhalten, uenn es um Leben und Tod geht. Von ihm uird vielmehr
erwartet, daf er eine Rettungschance auch dann nutzt, uenn die Gefahr besteht, daf sich
die Mafruhme im nachhinein ah zuecklos oder gar ak schädlich eraneist. Dies ist allge-
meine Rechtsauffassung; der Strafrechtslehrer Bochelmann etwa fihrt hierzu aus:

,,Das einzige Mittel anzuwenden, das Hoffnung gewährt, ist, wo der Tod droht, hnmer
noch richtiger ak nichts zu tun. Dieses ex ante (vorher) richtig erscheinende Urteil bbibt
unerschüttert, auch wenn sich ex post (nachträglich) ergibt, daS der Cebrauch des Mittek
statt einer Verzögerung die Beschbunigung des Endes zur Folge gehabt hat. Die Rec&ts-
ordnung verhngt nicht, daf die htzte Chance deshalb versäumt uird, weil der Ver*ch,
sie zu nuEen, scheitern hann. Sie erarartet im Gegenteil, Äaß sie genutzt wird,"

(
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